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Rathaus 
Sprechzeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Dienstag: 17 - 19 Uhr

Bürgermeister 
Lukas Mahler 07664 9700-0
rathaus@pfaffenweiler.de

Zentrale, Standesamt, 
Vorzimmer
Diana Treyer 9700-0
treyer@pfaffenweiler.de 

Hauptamt
Harry Schumacher 9700-12
schumacher@pfaffenweiler.de

Bauamt
N.N.  9700-0
bauamt@pfaffenweiler.de

Gewerbeamt, Melde- u. 
Passamt, Soziales, Fundbüro
Luisa Merazzi 9700-13
merazzi@pfaffenweiler.de

Mitteilungsblatt 9700-13
mitteilungsblatt@pfaffenweiler.de

Flüchtlingsangelegenheiten und 
Klimaschutz 
Bonnie Vogt  9700-23
vogt@pfaffenweiler.de

Standesamt, Rente,  
Grundbucheinsichtsstelle
Anja Egloff 9700-14
egloff@pfaffenweiler.de

Rechnungsamt
Julia God 9700-20
god@pfaffenweiler.de

Gemeindekasse
Christiane Dietsche 9700-15
dietsche@pfaffenweiler.de

Bauhof 9700-17

Einrichtungen 
Kindergarten 66 35
info@kindergarten-pfaffenweiler.de

Schneckentalschule 73 22
sekretariat@schneckentalschule.de
Rektorat 61 86 47

„´s Schneckehuus“
Kindertagespflege in anderen Räumen
Sandra Strukely 0173 93 555 06

Batzenberghalle 70 92
batzenberghalle@pfaffenweiler.de

Förster
Hr. Bucher (Mo-Mi) 0162 255 07 38
juergen.bucher@lkbh.de

Flüchtlingsintegration
Hr. Saidani 07664 961 30 83
faouzi.saidani@caritas-bh.de

Abfallwirtschaft 
Fr. Kunzelmann 0761 21 87 88 17

Grundbuchamt Emmendingen
 07641 96 58 76 00 

Polizei
Polizei 110

Polizeiposten Ehrenkirchen 
 07633 806 180

Polizeirevier Freiburg-Süd 
 0761 882 4421

Jugendsachbearbeiter 
Herr Eisemann  07633 806 18 20 
Herr Charhouli 07633 806 18 14

Feuerwehr
Feuerwehr Notruf 112

Leitstelle Feuerwehr 
 0761 2013 315

Notdienste 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Deutsches Rotes Kreuz 112

Augen-, Kinder- und 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst

Tierärztlicher Notfalldienst 
 0761 722 66

Vergiftungs-Zentrale 0761 192 40

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 0761 120 120 00

Störungsdienste
badenovaNETZE GmbH  
(Strom & Erdgas) 08002 76 77 67

Vodafone (Unitymedia, KabelBW) 
 0221 46 61 91 00

Telekom Geschäftskunden 
 0800 330 11 72

Telekom Privatkunden 
 0800 330 20 00

Wasser - Wassermeister Herr Egloff  
 07664 97 00 17 
 0170 224 94 35

Apotheke
Freitag, 03.03.2023 
Schwarzwald-Apotheke Bad 
Krozingen 
St.-Ulrich-Str. 2 
79189 Bad Krozingen 
Tel.: 07633/4105 

Samstag, 04.03.2023 
Faust-Apotheke Staufen 
Hauptstr. 52 
79219 Staufen 
Tel.: 07633/958220 

Sonntag, 05.03.2023 
Bad Apotheke Krozingen 
Bahnhofstr. 23 
79189 Bad Krozingen 
Tel.: 07633/92840 

Montag, 06.03.2023 
St. Trudpert-Apotheke 
Wasen 49 
79244 Münstertal 
Tel.: 07636/566 

Dienstag, 07.03.2023 
Stadt-Apotheke Staufen 
Hauptstr. 15 
79219 Staufen 
Tel.: 07633/6263 

Mittwoch, 08.03.2023 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus 
Freiburger Str. 20 
79189 Bad Krozingen 
Tel.: 07633/150150 

Donnerstag, 09.03.2023 
Kirchberg-Apotheke Ehrenkirchen 
Jengerstr. 13 
79238 Ehrenkirchen 
Tel.: 07633/8794 

Freitag, 10.03.2023 
Rebland-Apotheke Wolfenweiler 
Basler Str. 24 
79227 Schallstadt (Wolfenweiler) 
Tel.: 07664/6371 

Sozialstation  
Mittlerer Breisgau gGmbH 
Ehrenkirchen, Prälat-Stiefvater-Weg 3
 07633 953 30

Beratungsstelle für ältere 
Menschen und deren Angehörige 
Ehrenkirchen, Prälat-Stiefvater-Weg 3
 07633 95 33 20

Fachstelle Sucht Freiburg, bwlv
Beratung, Behandlung
Freiburg, Basler Str. 61
fs-freiburg@bw-lv.de
 0761 156 30 90

Familienwerk Sölden
Frau Karin Birk

karin.birk@familienwerk-soelden.de

 07664 4058069
 0176 17612624

Kath. Kirchengemeinde
Pfaffenweiler, Kirchstr. 8

ulrike.schneckenburger@kath-bom.de

Pfarrer Alois Schuler

 07664 925 48 10

Ev. Kirchengde. Wolfenweiler

Schallstadt, Kirchstr. 10

wolfenweiler@kbz.ekiba.de 

Pfarrerin Christine Heimburger

 07664 65 19

Hospizbewegung 

Breisgau-Hochschwarzwald e.V.

 0160 96 84 20 20

SOS Hilfe für Familien e.V.
Kleiderstube
in Ehrenkirchen-Norsingen, 
Bundesstr. 11
 0160 5520293
Kontaktperson für Pfaffenweiler: 
B. Gutgsell,   7663
Kleider/Spenden gerne erwünscht.

Tafelladen
Bad Krozingen, Bahnhofstr. 4 a
 07633 923 15 61
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde 79292 Pfaffenweiler 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
  

S A T Z U N G 

über die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebietes (gemäß §§ 142, 143 BauGB)  

„Öhlinsweiler-Historische Stube“  
vom 23. Februar 2023 

  
Präambel / Zielsetzung 
•	 Erweiterung Kindergarten und Funktionsräume 
•	 Barrierefreie Erneuerung des Rathausgebäude 
•	 Erneuerung ehemaliges Rathaus mit Nebengebäuden und 

Umnutzung zu Wohnraum 
•	 Erneuerung Erdgeschoss „Gasthaus zur Stube“ 
•	 Schaffung eines Dorfplatzes beim „Gasthaus zur Stube“ 
•	 Schaffung von öffentlichen Stellplätzen 
•	 Private Erneuerungsmaßnahmen 
  
Aufgrund von § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) je-
weils in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Pfaffenweiler in seiner Sitzung am 23.02.2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1  
Festlegung des Sanierungsgebietes  

„Öhlinsweiler-Historische Stube“ 
In der Gemeinde Pfaffenweiler wird das Gebiet im Bereich der 
alten Ortskerne von Öhlinsweiler und Pfaffenweiler als Sanie-
rungsgebiet „Öhlinsweiler-Historische Stube“ förmlich fest-
gelegt. Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und 
Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan vom 10.08.2022 
abgegrenzten Fläche. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Sat-
zung (Anlage). 
  

§ 2  
Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird im einfachen Verfahren 
durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden keine Anwendung. 
  

§ 3   
Genehmigungspflicht 

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflich-
tige Vorhaben, Teilung und Rechtsvorgänge finden Anwen-
dung. 
  

§ 4  
Durchführungszeitraum 

Der Durchführungszeitraum dieser Satzung beginnt ab In-
krafttreten der Satzung für die folgenden 15 Jahre. Kann die 
Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, 
kann die Frist durch Beschluss verlängert werden. 

Fortsetzung der Satzung auf der nächsten Seite
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§ 5  
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Gemeinde Pfaffenweiler, den 23.02.2023 
Bürgermeisteramt 
gezeichnet: Lukas Mahler, Bürgermeister 
  
Rechtliche Folgen 
Mit der Rechtskraft der Sanierungssatzung ergeben sich für 
das Sanierungsgebiet rechtliche Folgen entsprechend den 
Bestimmungen des besonderen Städtebaurechts des Bau-
gesetzbuchs. Mit Abschluss der Sanierung und Löschen des 
Sanierungsvermerkes im Grundbuch werden diese wieder 
aufgehoben. Zu den wichtigsten Bestimmungen gehört die 
Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB. 

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 BauGB (Verän-
derungssperre) erstreckt sich auf 
•	 die Durchführung von Vorhaben nach § 29 BauGB (Errichtung, 

Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen), 
•	 die Beseitigung baulicher Anlagen, 
•	 die Vornahme erheblicher oder wesentlich wertsteigernder 

Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
•	 den Abschluss oder die Verlängerung schuldrechtlicher 

Vereinbarungen über den Gebrauch oder die Nutzung 
eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteils auf 
bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr. 

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB (Verfü-
gungssperre) betrifft unter anderem 
•	 die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes, 
•	 die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts, 
•	 die Teilung eines Grundstücks. 

Weitere wichtige Folge der Rechtskraft der Satzung ist die 
Förderfähigkeit aller sanierungsbedingten Maßnahmen im 
Sanierungsgebiet und die Möglichkeit der erhöhten steuer-
lichen Abschreibung bei privaten Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen. 

Das Rathaus informiert

Regiokartenverleih im CAP-Markt 
Für die Bürgerinnen und Bürger Pfaffenweilers besteht 
das Angebot, eine Regiokarte kostenlos im CAP-Markt 
auszuleihen. 

Die Verfügbarkeiten können Sie vor Ort im CAP-Markt 
erfragen. Bitte bringen Sie die Regiokarte direkt nach 
der Nutzung wieder dorthin zurück. 
  
Die Öffnungszeiten des CAP-Marktes: 
Mo – Sa 8.00 – 20.00 Uhr 
  
Weitere Informationen: 
Wir sind dem CAP-Markt sehr dankbar für seine Unter-
stützung und bitten Sie daher nicht mit dem Auto zur 
Abholung der Regiokarte vorzufahren und einen 
Parkplatz für die Zeit zu blockieren in der Sie die Regi-
okarte nutzen! 
  
Das Angebot ist kostenlos und eine freiwillige Leistung 
der Gemeinde. 

Photovoltaik-Kampagne  
Pfaffenweiler 
Mit Sonnenstrom unabhängiger  
werden 
Sie möchten sich abkoppeln von den aktuellen Energie-
preissteigerungen? Sie möchten mehr Preissicherheit? 
Dann produzieren Sie Ihren Strom selbst! Die Gemein-
de Pfaffenweiler unterstützt Sie auf dem Weg dahin. Im 
Rahmen einer Photovoltaik-Kampagne können inter-
essierte Hausbesitzer*innen sich neutral und kostenlos 
über Photovoltaik informieren lassen. 
  
Die Auftaktveranstaltung mit dem Thema „Photo-
voltaik für Einsteigerinnen und Einsteiger“ findet 
am Montag, den 13.03.2023 um 19:00 Uhr in der 
Batzenberghalle statt. 

Informationen rund um die Kampagne sowie alle Ver-
anstaltungstermine finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde: www.pfaffenweiler.de/PV-Kampagne 

Gemeinde hat Tische abzugeben
2 Tische mit Edelstahlfüßen: 2,20m x 0,90m, helles Fur-
nier, je 70 €   //   6 Tische mit Edelstahlfüßen: 1,40m x 
0,80m, helles Furnier, je 50 €   //   1 Esszimmertisch, Aus-
ziehbar, 2m x 1m, inkl. 4 versenkbaren Einlegeplatten 
0,50m x 1m, 100 €
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Frau Treyer unter 9700-0.

Stellenangebote im Kindergarten 
Wir suchen Verstärkung im Kindergarten 
und in der Krippe! 
  
Alle Details unter 
https://schwarzwald-jobs.de/arbeitgeber/
gemeinde-pfaffenweiler-71922 
  
Jetzt online bewerben! 
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Jugendraum 

Öffnungszeiten Schnecken-Stüblii 
•	 Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 17:00 Uhr
•	 Freitag ab 19:00 Uhr
  

Das Schnecken-Stüblii ist 
für alle Jugendlichen ab 
10 Jahren geöffnet. 
 
Fragen und  
Anregungen? 
Schreibt uns gerne eine 
E-Mail an: 
schneckenstueblii@web.de 
Oder kommt gerne in 
unsere neue Whats-
App-Gruppe: 

 
Scanne diesen OR-Code mit der Kamera in WhatsApp oder 
lade ihn hoch, um dieser Gruppe beizutreten 

 

Fundsachen

Folgende Gegenstände sind auf dem Rathaus abgegeben 
worden: 
•	 Schlauchschal, schwarz 
•	 blauer Schlüssel 
  
Die Fundsachen können im Rathaus, Zimmer I, zu den übli-
chen Öffnungszeiten abgeholt werden. 
 
 

Schulnachrichten

Anmeldetermine für die Kreisgymnasien  
dieses Jahr bereits ab 6. März 
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2023/2024 an den 
acht allgemeinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sind in diesem Jahr 
bereits im März. Die Termine für die allgemeinen Anmeldun-
gen sind im Einzelnen: 
  
Martin-Schongauer-Gymnasium in Breisach: 
Am 06. März von 13:00 bis 17:00 Uhr, am 07. März von 10:00 
bis 13:00 Uhr und am 08. und 09. März, jeweils von 10:00 bis 
17:00 Uhr. 
  
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen: 
Am 06. März ist die Anmeldung für den Musikzug von 12:00 
bis 16:00 Uhr. Am 08. und 09. März, folgt dann der allgemeine 
Anmeldetermin ebenfalls jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr. 
  
Markgräfler-Gymnasium in Müllheim: 
Am 07. und 08. März, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr und am 
09. März von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
  
Faust-Gymnasium in Staufen: 
Am 07., 08. und 09. März, jeweils von 12:30 bis 17:00 Uhr.   

Kreisgymnasium Bad Krozingen: 
Am 06. und 07. März jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr, am 08. 
März von 13:30 bis 18:00 Uhr und am 09. März von 13:30 bis 
17:00 Uhr. 
  
Kreisgymnasium Neuenburg: 
Am 08. und 09. März, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr. 
  
Bei der Anmeldung sind die Blätter 3 (Grundschulempfeh-
lung) und 4 (Formular für die Anmeldung) der Schule vorzu-
legen. Ebenfalls ist eine Kopie eines Identitätsnachweises des 
Kindes (z.B. Geburtsurkunde, Personalausweis, Kinderreise-
pass) zur Anmeldung mitzubringen. 
Für den Fall, dass die Eltern kein gemeinsames Sorgerecht ha-
ben, muss ein geeigneter Nachweis über die Sorgerechtsre-
gelung vorgelegt werden. 
Des Weiteren muss aufgrund des zum 01. März 2020 in Kraft 
getretene Masernschutzgesetz ein Nachweis darüber vor-
gelegt werden, dass das Kind ausreichend gegen Masern 
geimpft oder immun ist (z.B. Impfpass im Original oder eine 
ärztliche Bescheinigung). 
Auf Wunsch kann bereits vorab das Anmeldeformular der auf-
nehmenden Schule auf der jeweiligen Homepage des Gym-
nasiums heruntergeladen und ausgefüllt zur Anmeldung mit-
gebracht werden. 
Auch in diesem Schuljahr kann die Anmeldung auch auf an-
derem Wege (z.B. per Briefeinwurf oder postalisch) erfolgen. 
Für persönliche Anmeldungen können Terminvorgaben not-
wendig sein. Den genauen Ablauf und weitere Informationen 
veröffentlichen die Schulen auf ihrer jeweiligen Homepage. 
 
 
Jengerschule Ehrenkirchen -  
Gemeinschaftsschule 
Liebe Eltern, 
wir möchten Sie über folgende Termine informieren: 
  
Am Samstag, 04.03.2023 findet von 11.00 - 14.00 Uhr ein 
„Tag der offenen Tür“ an unserer Schule statt. 
  
Die Anmeldetermine der Gemeinschaftsschule Klasse 5 
für das Schuljahr 2023/24 sind am:
•	 Mittwoch, 08.03.2023 von 09.00 - 12.00 Uhr und  

von 14.00 - 16.00 Uhr
•	 Donnerstag, 09.03.2023 von 09.00 - 12.00 Uhr
 
im Sekretariat der Jengerschule Ehrenkirchen, Albertstraße 
13, Tel. 07633 804-51. 
  
Zur vollständigen Anmeldung Ihres Kindes  
an der Jengerschule benötigen wir:
•	 Anmeldeformular Kl. 5
•	 Datenschutzblatt
•	 Impfheft (Nachweis Masernimpfungen)
•	 Personalausweis/Geburtsurkunde
•	 Grundschulempfehlung Original Blatt 3 und 4
 
Eine endgültige Aufnahme an unserer Schule erfolgt erst 
nach Freigabe durch das Staatliche Schulamt Freiburg. Darü-
ber werden wir Sie dann schriftlich benachrichtigen. 
  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen auf der Schulhomepage 
www.jengerschule.de 
  
gez. Gerd Günther, Rektor 
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Anmeldetermine an der Max-Planck-Realschule 
Die Anmeldetermine zur Aufnahme in die 5. Klasse sind von 
Montag, 6. März bis einschl. Donnerstag, 9. März 2023 ohne 
Termin von 7:30 – 13:30 Uhr und von 14:00 – 15:30 Uhr. 
  
Bei der Anmeldung müssen folgende Unterlagen  
abgegeben/vorgelegt werden:
•	 Blätter 3 und 4 von der Grundschule (im Original).
•	 Das ausgefüllte Anmeldeformular (steht zum Download auf 

unserer Homepage bereit). Bei getrenntlebenden Eltern 
mit gemeinsamem Sorgerecht muss das Anmeldeformu-
lar von beiden Elternteilen unterschrieben werden.

•	 Vorlage der Geburtsurkunde (im Original).
•	 Wenn ein Elternteil das alleinige Sorgerecht hat, muss das 

Gerichtsurteil oder eine Negativbescheinigung vom Ju-
gendamt vorgelegt werden.

  
Die Anmeldung nach dem besonderen Beratungsverfahren 
muss bis spätestens 01.04.2023 erfolgen. 
  
Unser großer Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 
4. März 2023 von 10 bis 13 Uhr. 
  
Für Kinder und Eltern gibt es ein breites Angebot an „gläser-
nem Unterricht“, Vorführungen, Schulhausführungen und ein 
Markt der Möglichkeiten. Auch gibt es vor Ort Gelegenheit 
mit Hort, Elternvertretern, Schulsozialarbeit oder der Schullei-
tung und Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. 

Folgende Schadstoffe werden beim Schadstoffmobil 
angenommen 
•	 Abbeiz- und Ablaugmittel
•	 Altmedikamente
•	 Altöl (max. 5 Liter)
•	 Akkus 
•	 Autobatterien 
•	 Batterien und Knopfzellen
•	 Brems- und Kühlflüssigkeit 
•	 Chemikalien organisch/anorganisch
•	 Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: Nur bis max. 5 

Farbeimern mit insgesamt max. 75 Litern
•	 Desinfektionsmittel
•	 Farblacke flüssig/pastös: Leere, pinselreine Farbeimer in 

den Gelben Sack
•	 Getriebe- und Hydrauliköle   
•	 Holzschutzmittel 
•	 Klebstoffe
•	 Kondensatoren - PCB-haltig   
•	 Laugen 
•	 Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen/ LED-Lampen
•	 Lithium-Ionen-Akkus (Gerätebatterien), bitte Pole abkleben!
•	 Lösemittel 
•	 Metall- und Kunststoffbehälter mit anhaftenden Schad-

stoffen 
•	 ölverunreinigte Stoffe: Filter, Lappen, etc.
•	 Pflanzenbehandlungsmittel 
•	 Quecksilberhaltige Produkte
•	 Reinigungsmittel
•	 Säuren 
•	 Schädlingsbekämpfungsmittel
•	 Spraydosen mit gefährlichen Resten
•	 Feuerlöscher (max. 3 Stück)
 
Folgende Stoffe werden beim Schadstoffmobil 
NICHT angenommen
•	 Aluminium- und magnesiumhaltige Stäube, Pulver oder 

Legierungen 
•	 CO2 Patronen: an den Handel zurückgeben 
•	 Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. Die trockenen 

Farbreste über das Restmüllgefäß entsorgen, die leeren 
Farbeimer in den Gelben Sack geben

•	 Infektiöse Abfälle: gebrauchte Injektionsnadeln und Kanülen 
in einem dicht verschlossenen Gefäß in den Restmüll geben 

•	 Katalysatoren: Rückgabe an Händler oder Hersteller 
•	 Piktrinsäure in fester Form oder ähnliche Explosivstoffe 

und Munition: abzugeben bei der örtlichen Polizeistelle 
nach vorheriger Absprache

•	 Radioaktive Abfälle 
  
Hinweis: Sie können Ihre Schadstoffe auch bei den Sammlun-
gen in Nachbargemeinden abgeben. Alle Termine finden Sie 
auf unseren Internetseiten. 
Falls Sie unsicher sind, ob ein Artikel zum Schadstoffmobil ge-
hört oder nicht, erkundigen Sie sich bitte rechtzeitig bei uns. 
  
Abfallberatung, Tel.: 0761 2187-9707
E-Mail: alb@LKBH.de, Internet: www.lkbh.de/alb

 
Geflügelpestverdachtsfall bei einer Möwe  
aus Breisach hat sich bestätigt. 
Das Friedrich-Löffler-Institut hat heute den Geflügelpestver-
dachtsfall bei einer toten Möwe aus Breisach bestätigt. Auch 
in der Stadt Freiburg wurde inzwischen bei zwei am Dieten-
bachsee gefundenen Wasservögeln das Geflügelpestvirus 

Glückwünsche

Herzlichen Glückwunsch! 
Harald Sachs 06.03.2023 70 Jahre 
  
Die Gemeinde gratuliert - auch denjenigen, 
die nicht genannt werden wollen - recht 
herzlich und wünscht für die Zukunft alles Gute. 

Mitteilungen 
des Landratsamts

Landkreisweite Schadstoff-Sammlungen 
Abgabe von Schadstoffen beim Schadstoffmobil 
Ende Februar startet wieder die landkreisweite Schadstoff-
sammlung der ALB. In Pfaffenweiler findet die Schad-
stoff-Sammlung am Donnerstag, 16.03.2023 von 15:30 
Uhr bis 17:30 Uhr an der Batzenberghalle statt. 
  
Es werden nur Sonderabfälle aus privaten Haushalten und 
aus an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossenen Kleinge-
werbebetrieben in haushaltsüblichen Mengen angenom-
men. Die Abfälle sind in dicht verschlossenen und intakten 
Behältnissen anzuliefern. Wenn sich die Abfälle nicht mehr in 
der Originalverpackung befinden oder das Etikett nicht mehr 
lesbar ist, sind die Stoffe durch den Anlieferer möglichst ge-
nau zu beschreiben. 

Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der Annahmezeiten 
abstellen. Gefahr für Kinder und Tiere! 
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nachgewiesen. Es besteht daher die Gefahr, dass sich das 
Virus in der Wildvogelpopulation weiterverbreitet und auch 
in Geflügelhaltungen oder andere Vogelbestände einge-
schleppt wird. 
Das Veterinäramt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
hat daher eine Allgemeinverfügung zur Aufstallungspflicht 
für die Gemeinden im westlichen Kreisgebiet angeordnet. 
Diese umfasst alle privaten und gewerblichen Tierhaltungen. 
Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landrat-
samtes veröffentlicht und gilt ab dem 28. Februar 2023. Sie 
zunächst bis zum 31. März verpflichtend.  
Die Einhaltung von präventiven Sicherheitsmaßnahmen in 
allen Geflügelhaltungen unabhängig von der Zahl der gehal-
tenen Tiere hat das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz (MLR) bereits am 16. Januar an-
geordnet. Die Einhaltung dieser Biosicherheitsmaßnahmen 
ist der wichtigste Schutz für das Hausgeflügel. 
  
INFOBOX  
Was ist beim Fund eines toten Vogels zu tun?  
Tote Wasservögel, Möwen, Rabenvögel, Reiher und Greifvö-
gel können bei der Veterinärbehörde des Landkreises unter 
der Telefonnummer 0761 2187-3928 oder den Gemeinden 
gemeldet werden. Außerhalb der regulären Dienstzeiten 
kann dies auch per E-Mail an vetamt@lkbh.de erfolgen. Tot-
funde von anderen Vogelarten sind nur beim Auftreten von 
gehäuften Todesfällen (mehr als 5 Tiere) zu melden. 
  
Was müssen Geflügelhalter machen?  
Kommt es im Bestand zu vermehrten plötzlichen Todesfällen 
oder Krankheitsanzeichen wie Abgeschlagenheit, Fressunlust 
oder starkem Durst, ist unbedingt ein Tierarzt zur weiteren 
Abklärung hinzuzuziehen. Die Geflügelpest ist eine anzeige- 
und bekämpfungspflichtige Tierseuche. Daher ist bereits im 
Verdachtsfall das Veterinäramt zu informieren. Unabhängig 
von den verpflichtend einzuhaltenden Regelungen der All-
gemeinverfügung hat jeder Geflügelhalter dafür Sorge zu 
tragen, dass die Tiere nur dort gefüttert werden, wo Wildvö-
gel keinen Zugang haben. Zudem müssen Futter, Einstreu 
und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung 
kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt wer-
den. Jede Geflügelhaltung ist ab dem ersten Tier beim Veteri-
näramt anzumelden. Den Tierhalterantrag finden Sie auch auf 
der Homepage des Landratsamtes. 
  
Können sich auch Menschen infizieren? 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Infektion des 
Geflügels mit hochpathogenen, stark krankmachenden, vo-
gelspezifischen Influenza-Viren. Insbesondere über Wildvögel 
kann das Virus über weite Strecken verschleppt und unter 
anderem über den Kot infizierter Vögel in Hausgeflügelbe-
stände eingetragen werden. Das Robert-Koch-Institut schätzt 
das Risiko einer Virusübertragung auf den Menschen derzeit 
als gering ein. Grundsätzlich ist beim Umgang mit toten Vö-
geln auf entsprechende Hygiene zu achten. Verendete Tiere 
sollten nur mit Handschuhen angefasst, die Hände danach 
gewaschen und desinfiziert werden. Der Verzehr von Geflü-
gelfleisch stellt kein Infektionsrisiko dar. 
  
Weitere Informationen: 
Informationen zum aktuellen Geflügelpest-Geschehen fin-
den sich auf der Homepage des Ministeriums für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.  

Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landrat-
samtes unter www.lkbh.de/bekanntmachungen veröffentlicht. 

Polizeimitteilungen

Betrugsmasche bei eBay-Kleinanzeigen –  
Abzocke mit Bestätigungslink 
Derzeit häufen sich die Anzeigen von Verkäufern über eine 
neue Betrugsmasche bei eBay-Kleinanzeigen. So funktio-
niert die neue Masche der Betrüger: Ein Verkäufer stellt ein 
Inserat bei eBay-Kleinanzeigen online und gibt seine Mobil-
funknummer zur Kontaktaufnahme an. Kurz darauf erhält 
er eine WhatsApp Nachricht von einem vermeintlichen Kau-
finteressenten mit der Frage, ob der Artikel noch verfügbar 
und ein Versand per eBay möglich sei. Der Hintergrund: Nur 
eBay, und nicht Ebay-Kleinanzeigen, bietet Verkäufern einen 
Versandservice ins Ausland an. 
  
Hierauf erhält der Verkäufer einen Link zugeschickt, unter 
welchem er die Bestellung bestätigen und die Daten seiner 
EC- oder Kreditkarte für den Erhalt der Zahlung sowie zur Ve-
rifizierung seines Kontos durch Abbuchung von 1,- € ange-
ben soll. Nach Eingabe der Daten ist die Seite mit dem Link 
nicht mehr erreichbar und die Betrüger sind im Besitz der 
Kartendaten des Verkäufers.  
  
Im Hintergrund nutzen die Betrüger den Zahldienstleister 
Transfer Go und veranlassen hierüber eine Zahlung von der 
Karte des Verkäufers auf ein Konto (meist im Ausland) des 
vermeintlichen Käufers. Dem Verkäufer wird vorgegaukelt, 
dass er für die Verifizierung des Kontos durch Abbuchung von 
1,- € eine Push-Nachricht auf sein Handy erhält und diese 
Zahlung bestätigen soll. Kurz darauf soll der Verkäufer eine 
zweite Push-Benachrichtigung bestätigen, um die Gut-
schrift des Käufers zu genehmigen. Allerdings wird mit der 
Bestätigung der Push-Nachricht keine Genehmigung zum Er-
halt einer Zahlung, sondern vielmehr eine Überweisung mit 
einem weitaus höheren Betrag an Transfer Go bestätigt. 
  
Wie kann man sich schützen? 
•	 Geben Sie keine Zahlungen über ihre Banking-App frei, 

ohne diese vorher genau zu prüfen. 
•	 Geben Sie niemals sensible Daten wie Kreditkarten- 

oder EC-Kartendaten über einen zugeschickten Link 
auf einer Webseite oder einem Formular ein. 

•	 Lassen Sie sich auf keine Zahlungen ein, um einen Verkauf 
zu tätigen, auch nicht auf die Zahlung eines geringen 
Betrages zur Verifizierung Ihrer Daten. 

•	 Überlegen Sie, ob Sie auf öffentlichen Portalen Ihre private 
Mobilfunknummer zur Kontaktaufnahme angeben möch-
ten. Die Messenger-Funktion über eBay-Kleinanzeigen 
ist für eine Kaufabwicklung ausreichend. 

•	 Verschicken Sie keine Fotos Ihrer Bankkarte, Ihrer Kre-
ditkarte oder gar Ihres Personalausweises! 

•	 Vorsicht immer dann, wenn Sie lediglich Abholung an-
bieten, dann jedoch von einem Kaufinteressenten zum 
Versand gedrängt  werden. 

  
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
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Vereinsmitteilungen

Batzenberger Winzerkapelle

Einladung zum Jahreskonzert  
am Samstag, 18. März um 19.30 Uhr in der Batzenberg-
halle unter der Leitung von Nicholas Reed 
Eröffnet wird der Konzertabend durch unser Jugendorchester 
unter der Leitung von Carolin Horst. 
  
Eintritt: 8,- Euro 
Wir laden Sie gerne zum Abendessen ab 18.30 Uhr ein. 
  
...und, haben Sie sich gewundert über unser diesjähriges Mot-
to an Fastnacht „Italienisch“? 
Das hat seinen Grund! Denn wir haben die Zusage bekom-
men beim Internationalen Wettbewerb „FLICORNO D’ORO“ in 
Riva del Garda am Gardasee mitzumachen und gegen Kapel-
len aus ganz Europa anzutreten. Die beiden Wettbewerbsstü-
cke, die wir am 02. April der dortigen Jury zu Gehör bringen, 
dürfen Sie an unserem Konzert schon „begutachten“. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihre Batzenberger Winzerkapelle e.V. 
 
 

Schnecke-Narre

Sportschützen

Jahreshauptversammlung 2023 
Wir möchten nochmals an die am Freitag, 3. März 2023 um 
20:00 Uhr im Schützenhaus stattfindende Jahreshauptver-
sammlung des Sportschützenverein Pfaffenweiler 1934 e.V. 
erinnern.  
Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner herzlich ein-
geladen. 
  
Die Vorstandschaft 
 
 

Turnverein

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner zu un-
serer Jahreshauptversammlung am Freitag, 17. März 2023 
um 20 Uhr in die Turnhalle ein. 
  
Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassenwartes
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung
8. Berichte der Übungsleiter
9. Ehrungen
10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge u. Verabschiedungen
  
TURNVEREIN 1923 e. V. PFAFFENWEILER 
 
 

VdK

Der Ortsverband Pfaffenweiler informiert:  
DRV rät zur Prüfung der Jahresmeldung 
Bis Mitte Februar erhalten alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer die „Meldebescheinigung zur Sozialversiche-
rung“ von ihrem Arbeitgeber. Die Deutsche Rentenversiche-
rung (DRV) Baden-Württemberg rät dazu, die Angaben genau 
zu prüfen und diese Jahresmeldung gut aufzubewahren. 
Denn falsche Angaben könnten sich sowohl auf die künftige 
Bearbeitung der Rentenanträge als auch auf die Rentenhöhe 
auswirken. Für alle Arbeitnehmer, die am 31. Dezember 2022 
beschäftigt waren, müssen die Arbeitgeber zusammen mit 
der ersten Lohn- oder Gehaltsabrechnung 2023 eine Jahres-
meldung für das vergangene Jahr abgeben. Aus dieser geht 
neben dem Zeitraum der Beschäftigung auch das sozialversi-
cherungspflichtige Entgelt hervor, aus dem die spätere Ren-
te berechnet wird. „Wichtig sind Name, Geburtsdatum, An-
schrift, Versicherungsnummer, Dauer der Beschäftigung und 
Bruttoverdienst“, betont die DRV. Wer Fehler entdecke, solle 
sich sofort an den Arbeitgeber wenden. Für die Jahresmel-
dung werden die Daten maschinell vom Arbeitgeber an die 
jeweilige Krankenkasse als Einzugsstelle gemeldet. Sie leitet 
die Daten automatisch an die anderen Sozialversicherungs-
träger weiter. Auch für Minijobs werden Jahresmeldungen 
abgegeben, Empfänger ist hier allerdings die Minijobzentrale. 
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VfR Pfaffenweiler

VfR aktive Mannschaft 
Vorbereitungsspiele aktuell 
Samstag, 04.03.2023 - 15.00 Uhr 
VfR Pfaffenweiler I – SV Weilertal 
 
Vorbereitungsspiele Ergebnisse aktuell 
VfR Pfaffenweiler I – SV Tennenbronn I 2:1 
Tore: Maximilian Eckert, Tim Hermann 

VfR Pfaffenweiler II – SV Tennenbronn II 1:2 
Tor: Jonathan Dischinger 
 
Vorankündigung 
Der Rückrundenstart steht bevor, jetzt schon vormerken. 

Sonntag, 12.03.2023 - 12.30 Uhr 
SV Ebnet II – VfR Pfaffenweiler II  

Sonntag 12.03.2023 - 15.00 Uhr 
SV Ebnet – VfR Pfaffenweiler 

Teamausrüstung gibt es AB SOFORT im Online Shop vom 
VfR Pfaffenweiler 
  
QR Code scannen und überraschen lassen: 
VfR Pfaffenweiler SG Batzenberg (Jugend) 
  

301713 Face Yoga - ONLINE 
ab Dienstag, 18.04.2023, 5x, 20.30–21.30 Uhr 

301711 Face Yoga - ONLINE 
ab Freitag, 21.04.2023, 5x, 11.30–12.30 Uhr 

305701 Spargel - klassisch und modern - 
Kochkurs, Donnerstag, 27.04.2023, 1x, 18.00–21.30 Uhr, Jo-
hann-Philipp-Glock-Schule 

Das Programmheft für das Frühjahr-/Sommersemester 
2023 liegt im Rathaus aus.  
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich 

Anmeldung: VHS Südlicher Breisgau Tel. 07633-926512, Email:
sutter@vhs-bad-krozingen.de oder www.vhs-bad-krozingen.de 
Ansprechpartnerin: Christa Sutter 
 
 

Kirchennachrichten

Seelsorgeeinheit Batzenberg- 
Obere Möhlin - Gemeinde St. Columba

Pfarrbüro St. Columba, Kirchstraße 8, 79292 Pfaffenweiler, 
Tel. 07664 92548-10, Fax 07664 92548-29 
Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, 10-12 h; 
Donnerstag, 15-18 h 
  
Samstag, 4.3. 
18:30 Uhr  Vorabendmesse 

Sonntag, 5.3. 
10:30 Uhr  Hl. Messe in Schallstadt 

Montag, 6.3. 
19:00 Uhr  Hl. Messe 

Mittwoch, 8.3. 
15:00 Uhr  Rosenkranz 
20:00 Uhr  Spurensuche in Schallstadt 

Donnerstag, 9.3. 
17:00 Uhr  Schülergottesdienst 
  
Abenteuer-Kirche [on tour]  
als Familie Abenteuer-Kirche erleben 
Wann: Sonntag, 12.03. um 10:30 Uhr 
Wo: Kirchhofen im Schloßgraben 
www.kath-bom.de/abenteuerkirche 
  
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiens-
ten und allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der 
Homepage (www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief. 
 
Informationen zum Palmsonntag 2023 
Die Gestaltung der großen und kleinen Palmen für den Palm-
sonntag ist ein schöner Brauch, der allerdings auch Vorberei-
tung und Aufwand bedeutet. Daher sollen bereits jetzt einige 
Informationen dazu mitgeteilt werden: 
Der Palmsonntags-Gottesdienst findet dieses Jahr bereits 
am Samstag, 1. April 2023 – also am Vorabend –, um 18.30 
Uhr statt. Er beginnt mit der Segnung der Palmen auf dem 
Vorplatz der St.-Columba-Kirche. Danach folgt der feierliche 
Einzug mit den kleinen Palmen in die Kirche. Die großen 
Palmen sollten bitte bereits am Nachmittag in die Kirche ge-
bracht und an den Bänken befestigt werden – sie sind selbst-
verständlich in die Segnung einbezogen. 
Das Gemeindeteam 

Spieltermine Jugend 
Freitag, 03.03.2023 
A-Junioren 
19:00 Uhr SG Batzenberg – FC Denzlingen 
Spielort: Pfaffenweiler 

Samstag, 04.03.2023 
D-Junioren 
11:30 Uhr FC Wolfenweiler - SG Batzenberg 
Spielort: Wolfenweiler 

C-Junioren 
13:00 Uhr SG Batzenberg – VfR Merzhausen 
Spielort: Ebringen 

B-Junioren 
18:30 Uhr FC Denzlingen - SG Batzenberg 
Spielort: Denzlingen 
 
 

Volkshochschule

210701 Dekorative Kunst mit Makramee gestalten 
Mittwoch, 22.03.2023, 1x, 09.00–13.00 Uhr, Schlossscheune 
Ebringen 

409721 Italienisch A1.1 
Anfängerkurs Montag, 27.03.2023, 12x, 20.00–21.30 Uhr, Jo-
hann-Philipp-Glock-Schule 

409720 Italienisch A1.2 
ab Montag, 27.03.2023, 12x, 18.30–20.00 Uhr, Johann-Phil-
ipp-Glock-Schule 
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Evangelische Kirche Wolfenweiler

Gottesdienste 
Freitag, 03.03.2023 
18.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 
Menschen auf der ganzen Welt feiern in ökumenischer Ge-
meinschaft am ersten Freitag im März den „Weltgebetstag“. 
Dieses Jahr haben Frauen aus Taiwan die Gottesdienstord-
nung zum Thema „Glaube bewegt“ gestaltet. 
Bereits um 18 Uhr werden die Lieder für den Gottesdienst vor-
gestellt und angesungen. Im Anschluss an den Gottesdienst 
laden wir zum gemütlichen Beisammensein ein. 

Sonntag, 05.03.2023 
10.30 (!) Uhr Gottesdienst mit Feier des 50-jährigen Jubiläums 
des Nachmittags der älteren Generation. Im Anschluss Festakt 
und Einladung zum gemeinsamen Mittagessen und Kaffee 
und Kuchen. 

Montag, 06.03.2023 
18.00 Uhr ökumen. Friedensgebet für die Ukraine 
  
Konfirmanden 
Treffen der Konfi-Teamer ist am Montag, 06.03. um 19 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus 
Am Samstag, 11.03. findet von 10 - 16 Uhr ein Konfirman-
dentag im Ev. Gemeindehaus statt. 
  
Bibelstunde der AB-Gemeinschaft  
findet dienstags um 16 Uhr im Ev. Gemeindehaus statt. 
  
Freundliche Grüße 
Ihre Pfarrerin Christine Heimburger. 
  
Das Pfarramt erreichen Sie unter der Tel-Nr. 07664-6519 oder 
unter der Mailadresse wolfenweiler@kbz.ekiba.de. Bürozei-
ten: Di – Do 9 – 12 Uhr, Freitag 14 – 17 Uhr. 

BENEFIZKONZERT 
GEMEINSAM FÜR DIE UKRAINE

10. MÄRZ 2023 
JOHANN-PHILIPP-GLOCK-HALLE   
EINLASS & VERKÖSTIGUNG: 19.00 UHR 
BEGINN: 19.30 UHR 

Evangelische Kirchengemeinde Wolfenweiler 
Ökumenischer Kinder- & Jugendchor

Kantorei  
Rejoice-Chor 

Chorgemeinschaft Schallstadt-Wolfenweiler Ebringen  
OneWallFrees 

Handharmonikaverein Wolfenweiler-Schallstadt e.V.
Musikverein Wolfenweiler-Schallstadt e.V.

LandFrauen Schallstadt

 
Spenden für
 die Ukraine 

Ende
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GARTENHILFE GESUCHT!
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Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P© ichtfelder



© Susanne Wechdorn/DEIKE

Das brauchst du: 
- Schaschlikspieße aus Holz
-  Tonpapier in

verschiedenen Farben
-  grüne Acrylfarbe, Pinsel, 

Klebstoff, Schere
- einen Karton
- Bleistift So geht es: 

Mal die Schaschlikspieße 
mit grüner Acrylfarbe an.

Knick die Blüten in der Mitte 
und kleb je zwei Blütenteile 

aneinander. 

Kopier zunächst die beiden Schablonen.
Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!
Zeichne die Umrisse der Blüte und des Blattes 

auf einen Karton und schneide sie aus.
Leg die Schablonen auf das Tonpapier und 
zeichne die Formen nach. Für jede Tulpe 

brauchst du vier Blütenteile und ein Blatt. 

Jetzt musst du nur noch das 
Blatt an den Spieß kleben! 

Leg nun den Schaschlikspieß 
auf die Mitte einer Blüten-
hälfte und kleb die andere 

Blütenhälfte darauf. 



Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Hast du ein Herz für Tiere ?
Sprechstunde, Labor, Rezeption, OP, Physio, Ultraschall, Station 

Bei uns machst du nicht irgendeinen "Job", sondern eine  
wirklich wichtige Arbeit in einem echt engagierten Team.

Hilfst du uns? 

Tierarzthelfer(in) / TMFA 
in Vollzeit / Teilzeit / Ausbildung 

Melde dich einfach unter: info@tierarzt-bad-krozingen.de

Wohnen & Gewerbe in einer Whg. in Pfaffenweiler
3-Zi.-DG-Wohnung, 2. OG, Balkon, EBK, 111 m², 

1.170 € KM, 300 € NK, 30 € Stellpl., sog. Betriebsleiterwohnung, 
Anmietung nur mit Gewerbeschein, ab 01.03.

alaka.harkort@web.de

www.primo-stockach.de



S’ 
immer 
dabei!

Blättle ’Blättle Blättle 
Neu: Die Primo-App

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG  
Meßkircher Str. 45 · 78333 Stockach · Tel. 077 71 /9317 11
info@primo-stockach.de · www.primo-stockach.de

Ob Leserinnen oder Leser, Vereine,  
Kommunen oder Gewerbetreibende -  
das eBlättle vom PRIMO bietet Vorteile 
für alle, die ihr Blättle immer ganz nah 
bei sich haben wollen!



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.
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Impressionen

Deutsche und Badische Weinkönigin 
besuchen unsere Partnerstadt 
Beim „Wine & Dine your Valentine“-Event der Part-
nerschaftsorganisation Sister Cities konnte man 
sich in Jasper unlängst nicht nur von Pfaff enweiler 
Weinen, sondern auch von der Deutschen Wein-
königin Katrin Lang und der Badischen Weinkö-
nigin Jessica Himmelsbach beeindrucken lassen. 
  
Natürlich ließen es sich Diana Treyer und Lukas 
Mahler nicht nehmen, kurzentschlossen Urlaub 
bei der Gemeinde zu beantragen und als unange-
kündigter Königinnen-Fanclub mit in die USA zu 
reisen und konnten dadurch auch bei der Jasper-
komitee-Sitzung im Rathaus Jasper 
persönlich teilnehmen. 
  
Ein paar Eindrücke haben wir 
zusammengestellt. 


